
Friedhofssatzung der Samtgemeinde Thedinghausen
für den Friedhof Emtinghausen

Aufgrund der §§ 6, 8 und 40 der Niedersächsischen Gemeindeordnung vom 22. August 1996
(Nds. GVBl. S. 382) sowie §§ 1, 2 und 5 des Niedersächsischen Kommunalabgabengesetzes
vom 11. Februar 1992 (Nds. GVBl. S. 29), jeweils in den zur Zeit geltenden Fassungen, hat
der Rat der Samtgemeinde Thedinghausen in seiner Sitzung am 27.09.2005 folgende Fried-
hofssatzung beschlossen:

I. Allgemeine Vorschriften

§ 1 - Geltungsbereich

Diese Friedhofssatzung gilt für den in der Gemeinde Emtinghausen gelegenen und von der
Samtgemeinde Thedinghausen (Friedhofsverwaltung) verwalteten Friedhof Emtinghausen.

§ 2 - Friedhofszweck

Der Friedhof ist eine öffentliche Einrichtung der Samtgemeinde Thedinghausen und dient der
Bestattung aller Personen, die bei ihrem Ableben Einwohner der Gemeinde Emtinghausen
waren oder ein Recht auf Beisetzung in einer bestimmten Grabstätte besaßen. Die Bestattung
anderer Personen bedarf einer Ausnahmegenehmigung durch den Samtgemeindebürgermeis-
ter im Einvernehmen mit dem Friedhofsausschuss Emtinghausen.

§ 3 - Schließung und Entwidmung

(1) Friedhöfe, Friedhofsteile und einzelne Grabstätten können aus wichtigem öffentlichem
Interesse geschlossen oder entwidmet werden. Durch Schließung wird die Möglichkeit
weiterer Beisetzungen ausgeschlossen; durch die Entwidmung verliert der Friedhof seine
Eigenschaft als öffentliche Bestattungseinrichtung. Besteht die Absicht der Schließung, so
werden keine Nutzungsrechte mehr erteilt.

(2) Die Absicht der Schließung, die Schließung selbst und die Entwidmung sind jeweils
öffentlich bekanntzumachen.

(3) Die Friedhofsverwaltung kann die Schließung verfügen, wenn keine Rechte auf Bestat-
tung entgegenstehen.

(4) Die Friedhofsverwaltung kann die Entwidmung verfügen, wenn alle Nutzungsrechte und
Ruhefristen abgelaufen sind.

(5) Soweit zur Schließung oder Entwidmung Nutzungsrechte aufgehoben oder im Einverneh-
men mit den Berechtigten abgelöst werden sollen, sind unter ersatzweiser Einräumung
entsprechender Rechte auch Umbettungen ohne Kosten für den Nutzungsberechtigten
möglich.



II. Ordnungsvorschriften

§ 4 - Verhalten auf dem Friedhof

(1) Jeder hat sich auf dem Friedhof der Würde des Ortes entsprechend zu verhalten. Die
Anordnungen des Friedhofspersonals sind zu befolgen.

(2) Kinder unter 7 Jahren dürfen den Friedhof nur in Begleitung und unter Verantwortung
Erwachsener betreten.

(3) Auf dem Friedhof ist insbesondere nicht gestattet,
a) die Wege mit Fahrzeugen aller Art, ausgenommen Kinderwagen und Rollstühle, zu

befahren,
b) Waren aller Art, insbesondere Kränze und Blumen, und gewerbliche Dienste

anzubieten,
c) an Sonn- und Feiertagen oder in der Nähe einer Bestattung Arbeiten auszuführen,
d) ohne schriftlichen Auftrag der Angehörigen gewerbsmäßig zu fotografieren,
e) Druckschriften zu verteilen,
f) Abraum und Abfälle außerhalb der dafür bestimmten Stellen abzulagern,
g) den Friedhof und seine Einrichtungen und Anlagen zu verunreinigen oder zu beschädi-

gen, Einfriedungen und Hecken zu übersteigen und Rasenflächen (soweit sie nicht als
Wege dienen), Grabstätten und Grabeinfassungen grundlos zu betreten,

h) zu lärmen und zu spielen, zu essen und zu trinken sowie zu lagern,
i) Tiere mitzubringen, ausgenommen Blindenhunde.

Die Friedhofsverwaltung kann Ausnahmen zulassen, soweit sie mit dem Zweck des Friedhofs
und der Ordnung auf ihm vereinbar sind.

III. Bestattungsvorschriften

§ 5 - Allgemeines

Bestattungen sind unverzüglich nach Beurkundung des Sterbefalls bei der Friedhofsverwal-
tung anzumelden. Der Anmeldung sind die erforderlichen Unterlagen beizufügen. Wird eine
Beisetzung in einer vorher erworbenen Wahlgrabstätte beantragt, ist auch das Nutzungsrecht
nachzuweisen. Bei Feuerbestattungen ist gleichzeitig die Art der Beisetzung festzulegen.
Die Friedhofsverwaltung setzt Ort und Zeit der Bestattung fest. Bestattungen sollen in der
Regel spätestens am 4. Tage nach Eintritt des Todes erfolgen. Aschen, die nicht binnen 3
Monaten nach der Einäscherung beigesetzt sind, werden auf Kosten des Bestattungspflichti-
gen von Amts wegen im Urnengrabstättenfeld beigesetzt.

§ 6 - Beschaffenheit der Särge

(1) Die Särge müssen festgefügt und so abgedichtet sein, dass jedes Durchsickern von Feuch-
tigkeit ausgeschlossen ist. Für die Bestattung sind zur Vermeidung von Umweltbelastun-
gen nur Särge aus leicht abbaubarem Material (z.B. Vollholz) erlaubt, die keine PVC-,
PCP-, formaldehydabspaltenden, nitrozellulosehaltigen oder sonstigen
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umweltgefährdenden Lacke und Zusätze enthalten. Entsprechendes gilt für Sargzubehör
und -ausstattung. Die Kleidung der Leiche soll nur aus Papierstoff und Naturtextilien
bestehen. Auch Überurnen, die in der Erde beigesetzt werden, müssen aus leicht abbauba-
rem, umweltfreundlichem Material bestehen.

(2) Die Särge sollen höchstens 2,10 m lang, 0,75 m hoch und im Mittelmaß 0,75 m breit sein.
Sind in Ausnahmefällen größere Särge erforderlich, ist die Zustimmung der Friedhofsver-
waltung bei der Anmeldung der Bestattung einzuholen.

§ 7 - Ausheben der Gräber

(1) Die Gräber werden von der Friedhofsverwaltung ausgehoben und wieder verfüllt.

(2) Die Tiefe der einzelnen Gräber beträgt von der Erdoberfläche (ohne Hügel) bis zur Ober-
kante des Sarges mindestens 0,90 m, bis zur Oberkante der Urne mindestens 0,50 m.

(3) Die Gräber für Erdbeisetzungen müssen voneinander durch mindestens 0,25 m starke
Erdwände getrennt sein.

(4) Dem Friedhofspersonal ist es gestattet, den Aushub, der beim Ausheben eines Grabes
anfällt, in einem angemessenen Umfang auf der betroffenen Grabstätte sowie auf den
Nachbargrabstätten zwischenzulagern.

§ 8 - Ruhezeit

Die Ruhezeit beträgt generell 30 Jahre.

§ 9 - Umbettungen

(1) Die Ruhe der Toten darf grundsätzlich nicht gestört werden.

(2) Umbettungen von Leichen und Aschen bedürfen, unbeschadet der sonstigen gesetzlichen
Vorschriften, der vorherigen Zustimmung der Friedhofsverwaltung. Die Zustimmung
kann nur bei Vorliegen eines wichtigen Grundes erteilt werden. Umbettungen innerhalb
des Samtgemeindegebietes sind im ersten Jahr der Ruhezeit nur bei Vorliegen eines drin-
genden öffentlichen Interesses zulässig.  § 3 Abs. 5 bleibt unberührt.

(3) Nach Ablauf der Ruhezeit noch vorhandene Leichen- oder Aschenreste können mit vorhe-
riger Zustimmung der Friedhofsverwaltung auch in belegte Grabstätten aller Art umgebet-
tet werden.

(4) Alle Umbettungen erfolgen nur auf Antrag; antragsberechtigt ist bei Umbettungen aus
Urnenreihengrabstätten der Verfügungsberechtigte (§ 17 Abs. 3), bei Umbettungen aus
Wahlgrabstätten der jeweilige Nutzungsberechtigte. 

(5) Alle Umbettungen werden von der Friedhofsverwaltung durchgeführt. Sie bestimmt den
Zeitpunkt der Umbettung.
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(6) Neben der Zahlung der Gebühren für die Umbettung haben die Antragsteller Ersatz für die
Schäden zu leisten, die an benachbarten Grabstätten und Anlagen durch eine Umbettung
zwangsläufig entstehen.

(7) Der Ablauf der Ruhe- und der Nutzungszeit wird durch eine Umbettung nicht unterbro-
chen oder gehemmt.

(8) Leichen und Aschen zu anderen als zu Umbettungszwecken wiederauszugraben, bedarf
einer behördlichen oder einer richterlichen Anordnung.

IV. Grabstätten

§ 10 - Allgemeines

(1) Die Grabstätten bleiben Eigentum des Friedhofsträgers. An ihnen können Rechte nur nach
dieser Satzung erworben werden.

(2) Die Grabstätten werden unterschieden in
a) Wahlgrabstätten,
b) Urnenreihengrabstätten,
c) anonyme Urnenreihengrabstätten.

Es besteht kein Anspruch auf Verleihung von Nutzungsrechten an einer der Lage nach
bestimmten Grabstätte oder auf Unveränderlichkeit der Umgebung.

§ 11 - Wahlgrabstätten

(1) Wahlgrabstätten sind Grabstätten für Erd- und Aschenbeisetzungen, an denen auf Antrag
ein Nutzungsrecht auf Dauer verliehen und deren Lage im Benehmen mit dem Erwerber
bestimmt wird. 

(2) Eine Wahlgrabstätte kann aus einem oder mehreren Gräbern bestehen. Ein Grab dient der
Aufnahme einer Leiche oder 6 Urnen.

(3) Das Nutzungsrecht entsteht nach Zahlung der fälligen Gebühr mit Aushändigung der
Verleihungsurkunde.

(4) Schon bei der Verleihung des Nutzungsrechts soll der Erwerber für den Fall seines Able-
bens aus dem in Satz 2 genannten Personenkreis seinen Nachfolger im Nutzungsrecht
bestimmen und ihm das Nutzungsrecht durch einen Vertrag übertragen, der erst im Zeit-
punkt des Todes des Übertragenden wirksam wird. Wird bis zu seinem Ableben keine
derartige Regelung getroffen, geht das Nutzungsrecht in nachstehender Reihenfolge auf
die Angehörigen des verstorbenen Nutzungsberechtigten mit deren Zustimmung über,
a) auf den überlebenden Ehegatten, und zwar auch dann, wenn Kinder aus einer früheren

Ehe vorhanden sind,
b) auf die ehelichen, nichtehelichen und Adoptivkinder, 
c) auf die Stiefkinder,
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d) auf die Enkel in der Reihenfolge der Berechtigung ihrer Väter oder Mütter, 
e) auf die Eltern,
f) auf die vollbürtigen Geschwister, 
g) auf die Stiefgeschwister,
h) auf die nicht unter a) bis g) fallenden Erben.

Innerhalb der einzelnen Gruppen b) bis d) und f) bis h) wird der Älteste
Nutzungsberechtigter.

(5) Der jeweilige Nutzungsberechtigte kann das Nutzungsrecht nur auf eine Person aus dem
Kreis des Abs. 4 Satz 2 übertragen; er bedarf dazu der vorherigen Zustimmung der
Friedhofsverwaltung.

(6) Jeder Rechtsnachfolger hat das Nutzungsrecht unverzüglich nach Erwerb auf sich
umschreiben zu lassen.

(7) Der jeweilige Nutzungsberechtigte hat im Rahmen der Friedhofssatzung und der dazu
ergangenen Regelungen das Recht, über die Art der Gestaltung und der Pflege der
Grabstätte zu entscheiden.

(8) Aus dem Nutzungsrecht ergibt sich die Pflicht zur Anlage und zur Pflege der Grabstätte.
Zur Anlegung gehört auch die Einfassung, die im Innenmaße der Grabstätte 2,30 Meter
lang und in der Breite 1,20 Meter je Grab zu betragen hat.
Die Einfassung darf maximal 0,15 m höher sein als die angrenzenden Friedhofswege.

Vor Durchführung der Grabstätteneinfassung ist die Friedhofsverwaltung heranzuziehen.

(9) Auf das Nutzungsrecht an unbelegten Grabstätten kann der Nutzungsberechtigte jederzeit,
an teilbelegten Grabstätten nur mit Zustimmung der Friedhofsverwaltung, verzichten.

(10) Die Friedhofsverwaltung kann das Nutzungsrecht kündigen, soweit ein öffentliches Inte-
resses daran besteht.

§ 12 - Beisetzung von Aschen

(1) Aschen dürfen beigesetzt werden in
a) Urnenreihengrabstätten,
b) anonymen Urnenreihengrabstätten
c) Wahlgrabstätten

(2) Urnenreihengrabstätten sind 0,5 m mal 0,5 m große Aschengrabstätten auf dem Urnen-
grabstättenfeld, die der Reihe nach belegt und erst im Todesfall für die Dauer der Ruhe-
zeit zur Beisetzung einer Asche abgegeben werden. Auf einer Urnenreihengrabstätte kann
eine Urne beigesetzt werden.
Die Urnengrabstätte ist mit einer Grabplatte zu versehen, auf der der Vor- und Nachname
und das Geburts- und Sterbedatum vermerkt sind, die die Friedhofsverwaltung auf Kosten
der Hinterbliebenen des Beigesetzten beschafft und aufstellt. 
Die Kosten der Grabplatte sind nicht in der Grabstättengebühr enthalten und werden
privatrechtlich gesondert in Rechnung gestellt. 
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(3) In anonymen Urnenreihengrabstätten werden Urnen der Reihe nach innerhalb einer Fläche
von 0,25 m mal 0,25 m je Urne für die Dauer der Ruhezeit beigesetzt. Diese Grabstätten
werden nicht gekennzeichnet. Sie werden vergeben, wenn dies dem Willen des Verstorbe-
nen entspricht.

(4) Soweit sich nicht aus der Friedhofssatzung etwas anderes ergibt, gelten die Vorschriften
für Wahlgrabstätten entsprechend auch für Urnengrabstätten.

V. Gestaltung der Grabstätten

§ 13 - Allgemeine Gestaltungsgrundsätze

Jede Grabstätte nebst Grabstein ist so zu gestalten und so an die Umgebung anzupassen, dass
die Würde des Friedhofs in seinen einzelnen Teilen und in seiner Gesamtanlage gewahrt
wird.

VI. Grabmale

§ 14 - Standsicherheit der Grabmale

Die Grabmale sind ihrer Größe entsprechend nach den allgemein anerkannten Regeln des
Handwerks (Richtlinien des Bundesinnungsverbands des Deutschen Steinmetz-, Stein und
Holzbildhauerhandwerks für das Fundamentieren und Versetzen von Grabdenkmälern in der
jeweils geltenden Fassung) zu fundamentieren und so zu befestigen, dass sie dauerhaft stand-
sicher sind und auch beim Öffnen benachbarter Gräber nicht umstürzen oder sich senken
können. Satz 1 gilt für sonstige bauliche Anlagen entsprechend.

§ 15 - Unterhaltung

(1) Die Grabmale und die sonstigen baulichen Anlagen sind dauernd in verkehrssicherem
Zustand zu halten. Verantwortlich dafür ist bei Urnenreihengrabstätten der Empfänger der
Grabnummernkarte, bei Wahlgrabstätten der jeweilige Nutzungsberechtigte.

(2) Erscheint die Standsicherheit von Grabmalen, sonstigen baulichen Anlagen oder Teilen
davon gefährdet, sind die für die Unterhaltung Verantwortlichen verpflichtet, unverzüg-
lich Abhilfe zu schaffen. Bei Gefahr im Verzuge kann die Friedhofsverwaltung auf
Kosten des Verantwortlichen Sicherungsmaßnahmen (z. B. Umlegen von Grabmalen,
Absperrungen) treffen. Wird der ordnungswidrige Zustand trotz schriftlicher Aufforde-
rung der Friedhofsverwaltung nicht innerhalb einer jeweils festzusetzenden angemessenen
Frist beseitigt, ist die Friedhofsverwaltung berechtigt, dies auf Kosten des Verantwortli-
chen zu tun oder das Grabmal, die sonstige bauliche Anlage oder die Teile davon zu
entfernen; die Friedhofsverwaltung ist nicht verpflichtet, diese Sachen aufzubewahren. Ist
der Verantwortliche nicht bekannt oder nicht ohne weiteres zu ermitteln, genügt eine
öffentliche Bekanntmachung und ein 4-wöchiger Hinweis auf der Grabstätte, bei Reihen-
grabstätten auf dem Grabfeld. Die Verantwortlichen sind für jeden Schaden haftbar, der
durch Umfallen von Grabmalen oder sonstiger baulicher Anlagen oder durch Abstürzen
von Teilen davon verursacht wird.
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§ 16 - Entfernung von Grabmalen

(1) Grabmale und sonstige bauliche Anlagen dürfen vor Ablauf der Ruhezeit oder des
Nutzungsrechts nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung der Friedhofsverwaltung von
der Grabstätte entfernt werden.

(2) Nach Ablauf des Nutzungsrechts bei Wahlgrabstätten sind die Grabmale und die sonsti-
gen baulichen Anlagen zu entfernen.
Sind die Grabmale oder sonstigen baulichen Anlagen nicht innerhalb von 3 Monaten nach
Ablauf des Nutzungsrechtes entfernt, fallen sie entschädigungslos in die Verfügungsge-
walt der Friedhofsverwaltung.
Sofern die Wahlgrabstätten von der Friedhofsverwaltung abgeräumt werden, hat der
jeweilige Nutzungsberechtigte die Kosten zu tragen.

Die Räumung der Reihengrabstätten erfolgt nach Ablauf der Ruhefrist kostenlos durch die
Friedhofsverwaltung. Das Eigentum der auf den Reihengrabstätten vorhandenen Grab-
male / Grabplatten geht 4 Wochen nach Ablauf der Ruhefrist auf die Friedhofsverwaltung
über, soweit nicht der Inhaber der Grabnummernkarte das Eigentum daran geltend macht.

VII.  Herrichtung und Pflege der Grabstätten

§ 17 - Allgemeines

(1) Alle Grabstätten müssen im Rahmen der Vorschriften des § 13 hergerichtet und dauernd
verkehrssicher instandgehalten werden. Verwelkte Blumen und Kränze sind unverzüglich
von den Grabstätten zu entfernen und an den dafür vorgesehenen Plätzen abzulegen. 

(2) Die Grabstätten dürfen nur mit Pflanzen bepflanzt werden, die andere Grabstätten, die
öffentlichen Anlagen und Wege und das Ausheben von Gräbern nicht über das normale
Maß hinaus beeinträchtigen.
Insbesondere ist von einer Beeinträchtigung auszugehen, wenn die Pflanzen eine Höhe
von 2,50 m erreicht haben. Pflanzen über 2,50 m sind daher von den Grabstätten zu
entfernen. 
Der Mindestabstand der Bepflanzung vom Grabstättenrand hat mindestens 0,3 m zu betra-
gen. Zierrat darf in diesem Bereich maximale 0,15 m höher sein als die angrenzenden
Friedhofswege.   

(3) Für die Herrichtung und die Instandhaltung ist der Verfügungsberechtigte verantwortlich.
Verfügungsberechtigter ist bei Urnenreihengrabstätten der Empfänger der Grabnummern-
karte, bei Wahlgrabstätten der jeweilige Nutzungsberechtigte. Die Verpflichtung erlischt
erst mit dem Ablauf der Ruhezeit oder des Nutzungsrechts. 

(4) Die Verfügungsberechtigten können die Wahlgrabstätten selbst anlegen und pflegen oder
damit einen Friedhofsgärtner beauftragen. Die Reihengrabstätten werden von der Fried-
hofsverwaltung angelegt und gepflegt.

(5) Wahlgrabstätten müssen binnen 6 Monaten nach dem Erwerb des Nutzungsrechts herge-
richtet sein.
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(6) Die Friedhofsverwaltung kann verlangen, dass der Verfügungsberechtigte die Wahl-
grabstätte nach Ablauf des Nutzungsrechts abräumt.

(7) Die Herrichtung, die Unterhaltung und jede Veränderung der gärtnerischen Anlagen
außerhalb der Grabstätten obliegen ausschließlich der Friedhofsverwaltung.

(8) Kunststoffe und andere nicht verrottbare Werkstoffe dürfen in Produkten der Trauerfloris-
tik, insbesondere in Kränzen, Trauergebinden- und -gestecken nicht verwendet werden. 

§ 18 - Vernachlässigung

(1) Wird eine Grabstätte nicht ordnungsgemäß hergerichtet oder gepflegt, hat der
Verfügungsberechtigte (§ 17 Abs.3) auf Aufforderung der Friedhofsverwaltung die Grab-
stätte innerhalb einer jeweils festzusetzenden angemessenen Frist in Ordnung zu bringen.
Ist der Verfügungsberechtigte nicht bekannt oder nicht ohne weiteres zu ermitteln, genügt
eine öffentliche Bekanntmachung und ein 4-wöchiger Hinweis auf der Grabstätte. Wird
die Aufforderung nicht befolgt, kann die Friedhofsverwaltung in diesem Fall die Grabstät-
ten auf Kosten des jeweiligen Nutzungsberechtigten in Ordnung bringen lassen oder das
Nutzungsrecht ohne Entschädigung entziehen. Vor dem Entzug des Nutzungsrechts ist
der jeweilige Nutzungsberechtigte noch einmal schriftlich aufzufordern, die Grabstätte
unverzüglich in Ordnung zu bringen, ist er nicht bekannt oder nicht ohne weiteres zu
ermitteln, hat noch einmal eine entsprechende öffentliche Bekanntmachung und ein
entsprechender 4-wöchiger Hinweis auf der Grabstätte zu erfolgen. In dem Entziehungs-
bescheid ist der jeweilige Nutzungsberechtigte aufzufordern, das Grabmal und die sonsti-
gen baulichen Anlagen innerhalb von 3 Monaten seit Unanfechtbarkeit des
Entziehungsbescheides zu entfernen. Der Verfügungsberechtigte ist in den schriftlichen
Aufforderungen, der öffentlichen Bekanntmachung und dem Hinweis auf der Grabstätte
oder dem Grabfeld auf die für ihn maßgebliche Rechtsfolge des Satzes 3 und in dem
Entziehungsbescheid auf die Rechtsfolgen des § 16 Abs. 2 Satz 2 und 3 hinzuweisen.

(2) Für Grabschmuck gilt § 16 Abs. 2 Satz 2 und 3 entsprechend.

VIII. Leichenhallen

§ 19 - Benutzung der Leichenhalle

(1) Die Leichenhalle dient der Aufnahme der Leichen bis zur Bestattung. 

(2) Sofern keine gesundheitsaufsichtlichen oder sonstigen Bedenken bestehen, können die
Angehörigen die Verstorbenen nach Terminvereinbarung sehen. 

IX. Gebühren

§ 20 - Gebühren

(1) Die Gebühr für den Erwerb des Nutzungsrechtes beträgt je Grab an einer
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a) Wahlgrabstätte 26,00 €
b) Urnenreihengrabstätte auf dem Urnengrabstättenfeld 370,00 €
c) Urnenreihengrabstätte auf dem anonymen Urnengrabstättenfeld 350,00 €

(2) Die Friedhofsunterhaltungsgebühr für die unter Abs. 1 Buchstabe a 
aufgeführten Grabstätten betragen pro Jahr und Grab 6,50 €
und sind zum 01.10. eines jeden Jahres fällig.

(3) Die Nutzungsgebühr für die Friedhofskapelle (Leichenkammer, Kapelle,
Beheizung, ...) beträgt pauschal 128,00 €

(4) Die Gebühren für das Ausheben und Verfüllen eines Grabes betragen
a) für eine Erdbestattung 154,00 €
b) für eine Urnenbestattung 52,00 €
c) pauschaler Erschwerniszuschlag für a) und b) bei Bodenfrost 

von mind. 10 cm 26,00 € 

(5) Die Gebühren für das Ausheben eines Grabes anlässlich einer Umbettung
beträgt
a) für eine Erdbestattung 205,00 €
b) für eine Urnenbestattung 52,00 €
c) pauschaler Erschwerniszuschlag für a) und b) bei Bodenfrost 

von mind. 10 cm 26,00 € 

(6) Gebührenpflichtig sind die jeweiligen Nutzungsberechtigten bzw. die Auftraggeber 

X. Schlussvorschriften
§ 21 - Haftung

Die Samtgemeinde Thedinghausen haftet nicht für Schäden, die durch nichtsatzungsgemäße
Benutzung der Friedhöfe, ihrer Anlagen und ihrer Einrichtung, durch dritte Personen oder
durch Tiere entstehen. Im übrigen haftet die Samtgemeinde Thedinghausen nur bei Vorsatz
und grober Fahrlässigkeit.

§ 22 - Ordnungswidrigkeiten

Ordnungswidrig im Sinne des § 6 Absatz 2 Niedersächsische Gemeindeordnung handelt, wer
vorsätzlich oder fahrlässig den nachfolgenden Ge- oder Verboten dieser Satzung
zuwiderhandelt:

1. sich als Besucher entgegen § 4 Abs. 1 nicht der Würde des Friedhofs entsprechend verhält
oder Anordnungen des Friedhofspersonals nicht befolgt,

2. entgegen § 4 Abs. 3
a) die Wege mit Fahrzeugen aller Art, ausgenommen Kinderwagen und Rollstühlen,

befährt,
b) Waren aller Art, insbesondere Kränze und Blumen, und gewerbliche Dienste anbietet,
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c) an Sonn- und Feiertagen oder in der Nähe einer Bestattung Arbeiten ausführt,
d) ohne schriftlichen Auftrag der Angehörigen gewerbsmäßig fotografiert,
e) Druckschriften verteilt,
f) Abraum und Abfall außerhalb der dafür bestimmten Stellen ablagert,
g) den Friedhof und seine Einrichtungen und Anlagen verunreinigt oder beschädigt,

Einfriedungen und Hecken übersteigt und Rasenflächen (soweit sie nicht als Wege
dienen), Grabstätten und Grabeinfassungen grundlos betritt,

h) lärmt, isst und trinkt, lagert,
i) Tiere - außer Blindenhunden - mitbringt.

3. Grabmale entgegen § 14 nicht fachgerecht befestigt und fundamentiert,

4. Grabmale entgegen § 15 Abs. 1 nicht in gutem und verkehrssicherem Zustand hält,

5. Grabmale und bauliche Anlagen entgegen § 16 Abs. 1 ohne vorherige schriftliche Zustim-
mung entfernt,

6. Kunststoffe und andere nicht verrottbare Werkstoffe entgegen § 17 Abs. 8 verwendet,

7. Grabstätten entgegen § 18 vernachlässigt.

§ 23 - Übergangsvorschriften

Personen, die das Nutzungsrecht an einer Grabstätte vor dem In-Kraft-Treten dieser Satzung
aufgrund eines öffentlich-rechtlichen Vertrages erhalten haben, haben entgegen der Regelung
im § 11 Absatz 3 das Nutzungsrecht durch diesen Vertrag.

§ 24 - Übertragung

Die Samtgemeinde Thedinghausen überträgt die Unterhaltung und Bewirtschaftung sowie
sämtliche dem laufenden Betrieb betreffende Angelegenheiten des Friedhofes Emtinghausen
auf die Gemeinde Emtinghausen. Die Einnahmen und Ausgaben, die in Verbindung mit dem
Friedhof Emtinghausen stehen, werden von der Gemeinde Emtinghausen vereinnahmt bzw.
verausgabt.

§ 25 - In-Kraft-Treten

Diese Satzung tritt am 01.01.2006 in Kraft.
Gleichzeitig treten alle übrigen entgegenstehenden ortsrechtlichen Vorschriften außer Kraft.

Thedinghausen, den 26.10.2005

Der Samtgemeindebürgermeister

(Schröder)
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